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Römische Erlässe un Entscheidungen
ongregatıon für den erus angesichts der Infragestellung des
Der Priester, Lehrer des ortes, aubens un: des zunehmenden reli-
Diener der Sakramente un Leıter der y1öÖsen und moralischen Indifferen-
Gemeinde für das drıtte christliche tismus vielen Gesellschaftsbereichen
Jahrtausend Maärz 1999 heute Letzterem wird die Verpflich-

der IC ZUT Sendung ad gentes
Als praktisches Hilfsmuittel hat die gegenübergestellt, insofern Jler
Kongregation für den Klerus den Kapiteln die unverzichtbaren pries-
Rundbrief Der Priester, Leıiter des ortes, erlıchen ufgaben auf das Zeugnis

des einzelnen durchbuchstabiertDiener der akramente und Leıiter der
Gemeinde für das drıitte cCHhrıstliche Jahr- werden.
:ausend verfasst. Dieses eher spirituelle Der erste Teil wendet sich zunächst
cAnreıben möchte ZU einen ZUT g_ genere. der des Priesters „Im
meinschaftlichen Vorbereitung auf das Dienst der Neu-Evangelisierung“
Heilige Jahr eitragen, ZUMM anderen Um den religiös suchenden Menschen
sollen damiıt einige zentrale Aspekte aNngseCeMECSSCHN Rede un:! Antwort stehen
priesterlichen Lebens persönli- können, ıst sowohl eiıne realisusche
chen „Gewissenserforschung” gC- Wahrnehmung der säkularisierten Ge-
legt werden. e1 handelt sich sellschaft des ausgehenden Jahr-
substantiell eıne Neuerungen g... hunderts gefordert als auch eine PIO-
genüber rüheren lehramtlichen oku- un philosophische und theologische
menten (besonders die Direktorien Ausbildung, die die Lage versetz(T,

das christliche „FachvokabularDiıenst und eDen der Priester beziehungs-
WEISE der Ständigen Diakone SOWI1E dıe verständliche „Ausdrucksweisen“”
Instruktion über eiInNIZE Fragen ZUr Miıt- übertragen. Jedoch darf sich die Ver-
arbeıt der Laıen Dienst der Priester) ündigung des Evangeliums „keines-
Da ach der Überzeugung des ardı- espräc erschöpfen”, viel-
nalpräfekten Darıo Castrillön OYyOS mehr bleibt VOTFr em das persönliche
„kein missionarisches orhaben ohne Zeugnis gefordert, „der Mut Z.UXI Wahr-
den motivierten und begeisterten FEin- eit  ‚44 gegenüber „der Versuchung des
satz der Priester realistischerweise Konformismus, der ucC ach mühe-
gelingen kann  “ soll mıt diesem Le1it- loser Popularität der ach der eigenen

Ruhe“ el gewıinnt auch „die Öku-en „für Priestertage, Einkehrtage,
Exerzitien und Priestertreffen” eın enische Bildung der Gläubigen“ Jen-
ns  men der Selbstprüfung ZUT Ver- se1ts eines alschen Irenismus eiıne
fügung geste. werden. Dem dienen immer größere Bedeutung.

Der zweıte Teil widmet sich der Ver-VOLr em die „Anregungen ZU ach-
denken“, die den einzelnen Abschnit- ündigungsaufgabe der Priester als
ten beigegeben wurden. „Lehrer des Wortes“ insofern S1e
Das Kennwort des Dokumentes iıst die nomMINne Christı et nOomINne Ecclestiae han-
„Neu:  44 der „Wieder-Evangelisierung“ de  5 Gerade 1es verlangt einen
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Römische Erlässe und Entscheidungen 

Kongregation für den Klerus: 
Der Priester, Lehrer des Wortes, 
Diener der Sakramente und Leiter der 
Gemeinde für das dritte christliche 
Jahrtausend vom 19. März 1999 

Als praktisches Hilfsmittel hat die 
Kongregation für den Klerus den 
Rundbrief Der Priester, Leiter des Wortes, 
Diener der Sakramente und Leiter der 
Gemeinde für das dritte christliche Jahr­
tausend verfasst. Dieses eher spirituelle 
Schreiben möchte zum einen zur ge­
meinschaftlichen Vorbereitung auf das 
Heilige Jahr beitragen, zum anderen 
sollen damit einige zentrale Aspekte 
priesterlichen Lebens zur persönli­
chen "Gewissenserforschung" vorge­
legt werden. Dabei handelt es sich 
substantiell um keine Neuerungen ge­
genüber früheren lehramtlichen Doku­
menten (besonders die Direktorien für 
Dienst und Leben der Priester beziehungs­
weise der Ständigen Diakone sowie die 
Instruktion über einige Fragen zur Mit­
arbeit der Laien am Dienst der Priester). 
Da nach der Überzeugung des Kardi­
nalpräfekten Dario Castrill6n Hoyos 
"kein missionarisches Vorhaben ohne 
den motivierten und begeisterten Ein­
satz der Priester realistischerweise 
gelingen kann", soll mit diesem Leit­
faden "für Priestertage, Einkehrtage, 
Exerzitien und Priestertreffen" ein 
Instrument der Selbstprüfung zur Ver­
fügung gestellt werden. Dem dienen 
vor allem die "Anregungen zum Nach­
denken", die den einzelnen Abschnit­
ten beigegeben wurden. 
Das Kennwort des Dokumentes ist die 
"Neu-" oder "Wieder-Evangelisierung" 

angesichts der Infragestellung des 
Glaubens und des zunehmenden reli­
giösen und moralischen Indifferen­
tismus in vielen Gesellschaftsbereichen 
heute. Letzterem wird die Verpflich­
tung der Kirche zur Sendung ad gentes 
gegenübergestellt, insofern in vier 
Kapiteln die unverzichtbaren pries­
terlichen Aufgaben auf das Zeugnis 
des einzelnen hin durchbuchstabiert 
werden. 
Der erste Teil wendet sich zunächst 
generell der Rolle des Priesters "im 
Dienst der Neu-Evangelisierung" zu. 
Um den religiös suchenden Menschen 
angemessen Rede und Antwort stehen 
zu können, ist sowohl eine realistische 
Wahrnehmung der säkularisierten Ge­
sellschaft des ausgehenden 20. Jahr­
hunderts gefordert als auch eine pro­
funde philosophische und theologische 
Ausbildung, die in die Lage versetzt, 
das christliche "Fachvokabular" in 
verständliche "Ausdrucksweisen" zu 
übertragen. Jedoch darf sich die Ver­
kündigung des Evangeliums "keines­
falls im Gespräch erschöpfen", viel­
mehr bleibt vor allem das persönliche 
Zeugnis gefordert, "der Mut zur Wahr­
heit" gegenüber "der Versuchung des 
Konformismus, der Suche nach mühe­
loser Popularität oder nach der eigenen 
Ruhe". Dabei gewinnt auch "die öku­
menische Bildung der Gläubigen" jen­
seits eines falschen Irenismus eine 
immer größere Bedeutung. 
Der zweite Teil widmet sich der Ver­
kündigungsaufgabe der Priester als 
"Lehrer des Wortes" insofern sie 
nomine Christi et nomine Ecclesiae han­
deln. Gerade dies verlangt einen au-
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thentischen, VO: inspiırlerten Bischof und mıt en Gläubigen
„Dienst“” Wort, denn sehr „das vermeiden, sSeın ırtenam: Formen
menschliche Gepräge des Amtsträgers eiınes Stegreifautoritarismus der ‚de-Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  81  thentischen, vom Gebet inspirierten  Bischof und mit allen Gläubigen  „Dienst“ am Wort, denn so sehr „das  vermeiden, in sein Hirtenamt Formen  menschliche Gepräge des Amtsträgers  eines Stegreifautoritarismus oder ‚de-  ... der apostolischen Fruchtbarkeit der  mokratistische‘ Führungsbedingungen  Kirche nützen“ kann, so sehr kann es  einzuführen, die der tieferen Wirk-  ihr - im gegenteiligen Fall — „aber auch  lichkeit des Dienstamtes fremd sind  schaden“. Eigens hingewiesen wird auf  und als Folge zur Säkularisierung des  die Herausforderungen des Informa-  Priesters und zur Klerikalisierung der  tionszeitalters, der raschen Kommuni-  Laien führen“.  kation und der audiovisuellen Massen-  „Die Neu-Evangelisierung braucht  medien, die von den Verkündern über  neue Verkünder“ — damit greift das  die ständige theologische Weiterbil-  Nachwort einen Ausruf von Papst  dung hinaus eine angemessene „pro-  Johannes Paul II. im postsynodalen  fessionelle” Qualität der Präsentation  Schreiben Pastores dabo vobis (Nr. 82)  verlangen. Der Priester hat zwar „aus  auf, bevor das Rundschreiben der Kle-  einer echten Sicht des Glaubens“ zu  ruskongregation mit einem mariani-  schen Gebet endet.  sprechen, „aber mit Worten, die in den  verschiedenen Milieus verständlich  (Sekretariat der dt. Bischofskonferenz  sind“.  (Hg.), Verlautbarungen des Apost.  In das Zentrum priesterlicher Existenz  Stuhles Nr. 139)  führt der dritte Teil, der sich jenen Auf-  gaben widmet, die mit dem Priester als  „Diener der Sakramente“ aufgrund  Päpstlicher Rat für die Inter-  seiner Weihe verbunden sind. Dadurch  pretation von Gesetzestexten (PCI),  soll unter den Gläubigen eine gesunde  Authentische Auslegung  Frömmigkeit, abseits jedes „nebulösen  von c. 1367 CIC und c. 1442 CCEO  Spiritualismus“, gefördert werden, im  Sinne einer wirklichen Neu-Evange-  In seiner Vollversammlung vom 4. Juni  lisierung. Das bedürfe aber auch ver-  1999 hatte der Päpstliche Rat für  mehrter Anstrengung, allen das Sak-  die Interpretation von Gesetzestexten  rament der Buße und Versöhnung  folgende vorgelegte Frage zu beant-  (wieder) näherzubringen.  worten:  Das  abschließende  vierte  Kapitel  Frage: „Ob in can. 1367 CIC und 1442  mahnt die Priester, „liebende Hirten  CCEO das Wort ‚abicere‘ als Akt des  der ihnen anvertrauten Herden“ zu  Wegwerfens zu verstehen ist oder  nicht“.  sein. Um diese Leitungsfunktion nicht  mit einer rein soziologischen Auffas-  Antwort: „Negativ auch dem Sinn  sung bürokratischer  Organisations-  nach.  fähigkeit zu verwechseln, verlangt das  Der Sinn ist: Jedes Handeln, das  die konsekrierten Gestalten absicht-  munus regendi des Priesters „ein Aus-  üben der Stärke (und Autorität) mit  lich und schwerwiegend verächtlich  Liebe, dessen Vorbild in dem Verhalten  macht, ist im Wort ‚wegwerfen‘ als  des Hirten Jesus Christus entdeckt  eingeschlossen zu betrachten”“.  werden muss”. Markant werden dabei  Am 3. Juli 1999 hat Papst Johannes  auch die Grenzen im Sinne des bisheri-  Paul II. diese Entscheidung der PCI  gen Lehramtes abgesteckt: der Priester  bestätigt und zur Veröffentlichung an-  soll „in enger Gemeinschaft mit dem  geordnet.der apostolischen Fruchtbarkeit der mokratistische‘ Führungsbedingungen
IC nützen“ kann, sehr kann einzuführen, die der tieferen Wiırk-
iıhr im gegenteiligen Fall „aber auch lichkeit des Dienstamtes 'emd sSind
schaden“”. Eigens hingewiesen wird auf und als olge ZUT Säkularisierung des
die Herausforderungen des Informa- Priesters und ZUr Klerikalisierung der
tionszeitalters, der raschen Kommunıt- LaJılen führen“”
kation und der audiovisuellen Massen- „Die eu-Evangelisierung braucht
medien, die vVvVon den erkundern ber eUue Verkünde damit greift das
die ständige theologische 'eiterbil- achwor einen USTU VO  3 aps
dung hinaus eine AaNSCINECSSCHEC „PIO- Johannes Paul IL 1m postsynodalen
fessionelle“” Qualität der Präsentation Schreiben Pastores dabo vobıs (Nr. 82)
verlangen. Der Priester hat Z W ar „aus auf, bevor das undschreiben der Kle-
einer echten 1C des aubens  44 ruskongregation mıt einem marlanı-

schen endet.sprechen, „aber mıt orten, die den
verschiedenen Milieus verständlich (Sekretariat der dt Bischofskonferenz
sind” (Hg.), Verlautbarungen des pos

das en priesterlicher Existenz es Nr. 139)
führt der dritte Teıil, der sich jenen Auf-
gaben widmet, die mıiıt dem Priester als
„Diener der Sakramente“ aufgrund Papstlicher] ur  . 1€e nier-
seliner Weihe verbunden sSind Dadurch pretation GesetzestextenJ
soll unter den Gläubigen eine gesunde Authentische Auslegung
römmigkeit, abseits jedes „nebulösen Von C, 1367 CIC und C. 1447 CEO
Spiritualismus”, gefördert werden, 1mM
Sinne einer wirklichen eu-Evange- se1iner Vollversammlung VO Juni
lisierung. Das bedürte aber auch Vel- 1999 hatte der Päpstliche KNat für
mehrter Anstrengung, en das Sak- die Interpretation VO  } Gesetzestexten
rament der Buße und Versöhnun olgende vorgelegte rage beant-
(wieder näherzubringen. worten
Das abschließende vierte Kapitel rage: ” 1367 CIC und 1447
mahnt die Priester, „heDende Hırten CEO das Wort ‚abicere‘ als Akt des
der ihnen anvertrauten Herden“ Wegwerfens verstehen ist der

nıcht“sSEe1N. Um diese eitungs  tion N1ıC
muıt einer rein soziologischen Auffas- Antwort: „Negativ auch dem Sinn
SUunNn, bürokratischer UOrganisations- ach
ähigkeit verwechseln, verlangt das Der Sinn ist: es Handeln, das

die konsekrierten Gestalten bsicht-regendı des Priesters „ein AÄAus-
ben der SGtärke (und Autorität) muıt ich und schwerwiegend verac  iıch
JeDe, dessen Vorbild dem Verhalten macht, ıst 1mM Wort ‚wegwerfen‘ als
des Hirten Jesus Christus entdec eingeschlossen betrachten“”.
werden muss”. Markant werden el Am Juli 1999 hat aps Johannes
auch die Grenzen 1mM Sinne des bisheri- Paul 11 diese Entscheidung der PCI
SCn enramtes abgesteckt: der Priester bestätigt un!: ZULT Veröffentlichung
soll „in Gemeinschaft mıt dem geordnet.
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thentischen, vom Gebet inspirierten 
"Dienst" am Wort, denn so sehr "das 
menschliche Gepräge des Amtsträgers 
... der apostolischen Fruchtbarkeit der 
Kirche nützen" kann, so sehr kann es 
ihr - im gegenteiligen Fall - "aber auch 
schaden". Eigens hingewiesen wird auf 
die Herausforderungen des Informa­
tionszeitalters, der raschen Kommuni­
kation und der audiovisuellen Massen­
medien, die von den Verkündem über 
die ständige theologische Weiterbil­
dung hinaus eine angemessene "pro­
fessionelle" Qualität der Präsentation 
verlangen. Der Priester hat zwar "aus 
einer echten Sicht des Glaubens" zu 
sprechen, "aber mit Worten, die in den 
verschiedenen Milieus verständlich 
sind". 
In das Zentrum priesterlicher Existenz 
führt der dritte Teil, der sich jenen Auf­
gaben widmet, die mit dem Priester als 
"Diener der Sakramente" aufgrund 
seiner Weihe verbunden sind. Dadurch 
soll unter den Gläubigen eine gesunde 
Frömmigkeit, abseits jedes "nebulösen 
Spiritualismus", gefördert werden, im 
Sinne einer wirklichen Neu-Evange­
lisierung. Das bedürfe aber auch ver­
mehrter Anstrengung, allen das Sak­
rament der Buße und Versöhnung 
(wieder) näherzubringen. 
Das abschließende vierte Kapitel 
mahnt die Priester, "liebende Hirten 
der ihnen anvertrauten Herden" zu 
sein. Um diese Leitungsfunktion nicht 
mit einer rein soziologischen Auffas­
sung bürokratischer Organisations­
fähigkeit zu verwechseln, verlangt das 
munus regendi des Priesters "ein Aus­
üben der Stärke (und Autorität) mit 
Liebe, dessen Vorbild in dem Verhalten 
des Hirten Jesus Christus entdeckt 
werden muss". Markant werden dabei 
auch die Grenzen im Sinne des bisheri­
gen Lehramtes abgesteckt: der Priester 
soll "in enger Gemeinschaft mit dem 
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Bischof und mit allen Gläubigen ... 
vermeiden, in sein Hirtenamt Formen 
eines Stegreifautoritarismus oder ,de­
mokratistische' Führungsbedingungen 
einzuführen, die der tieferen Wirk­
lichkeit des Dienstamtes fremd sind 
und als Folge zur Säkularisierung des 
Priesters und zur Klerikalisierung der 
Laien führen". 
"Die Neu-Evangelisierung braucht 
neue Verkünder" - damit greift das 
Nachwort einen Ausruf von Papst 
Johannes Paul 11. im postsynodalen 
Schreiben Pastores dabo vobis (Nr. 82) 
auf, bevor das Rundschreiben der Kle­
ruskongregation mit einem mariani­
schen Gebet endet. 
(Sekretariat der dt. Bischofskonferenz 
(Hg.), Verlautbarungen des Apost. 
Stuhles Nr. 139) 

Päpstlicher Rat für die Inter­
pretation von Gesetzestexten (PCI), 
Authentische Auslegung 
von c. 1367 CIC und c. 1442 CCEO 

In seiner Vollversammlung vom 4. Juni 
1999 hatte der Päpstliche Rat für 
die Interpretation von Gesetzestexten 
folgende vorgelegte Frage zu beant­
worten: 
Frage: "Ob in can. 1367 CIC und 1442 
CCEO das Wort ,abicere' als Akt des 
Wegwerfens zu verstehen ist oder 
nicht". 
Antwort: "Negativ auch dem Sinn 
nach. 
Der Sinn ist: Jedes Handeln, das 
die konsekrierten Gestalten absicht­
lich und schwerwiegend verächtlich 
macht, ist im Wort ,wegwerfen' als 
eingeschlossen zu betrachten". 
Am 3. Juli 1999 hat Papst Johannes 
Paul 11. diese Entscheidung der PCI 
bestätigt und zur Veröffentlichung an­
geordnet. 
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Zur Erläuterung ist anzumerken: Es amıt ıst die subjektive Begehungs-
handelt sich eıne authentische form ausgesprochen un: schwer-
uslegung gemä CIC (2 er- wiegenden Herabsetzung zugebilligt

Danach zieht sich die X KOM-natıve), wodurch vorliegenden Fall
eın Gesetz erweıtert (beziehungsweise munikation (im CIC als Tatstrafe)
eın zweifelhaftes Gesetz rklärt) WIT! Wer die eucharistischen Gestalten WC$S-
Im Ergebnis bedarfer diese authen- irft beziehungsweise aDsıc.  ich un
SC Auslegung der rTomulgatıon. schwerwiegend verac  ich Mac
Eine Rückwirkung ıst damiıt cht VeTlr- („abicıit”) der sakrilegischer Absicht
en entwendet der zurückbehält („in
Inhaltlich betrifft diese Auslegung das sacrılegum finem bducıt vel retinet”)
Verständnis VO  - 1367 CIC un 1447
CEO ema 1367 CIC zieht sich
jener, der die eucharistischen Gestalten Apostolische Pönitentiarie:
wegwirft („abicit”) der ın sakrilegi- Neuauflage des Enchiridion
scher Absicht entwendet der zurück- Indulgentiarum.
behält, die dem Apostolischen 3  i DekretV Julı 1999
vorbehaltene Exkommunikation als
atstrafe Eın Kleriker als Täter kann Bereıts der vierten Auflage erscheint
überdies muıt einer weıteren 'aife be- der Verantwortung des zuständigen
Jegt werden, die Entlassung d us dem päpstlichen ‚Gnadengerichtshofes‘, der
Klerikerstan nicht dusSsgeNOMMEN. Da- Apostolischen Pönitentiarie, das nchi-

korrespondierend normiert 1447 Y1dion Indulgentiarum. Normae et CONCES-
CEO asselbe Tatbild die Tathand- S10NES, worın sich die grundlegenden
Jungen werden überdies wortgleich Bestimmungen ber den Ablass befin-

den. e1ern INan im wesent-wiedergegeben LUr ist dem Sank-
tionssystem des CEO entsprechend lichen die unter aps Paul VI @I:
die excommunıcatıo Ma10r) vorgesehen beitete Version VO Juni 1965, die
(Die überkommene Differenzierung selinerzeıt jene diszıplinariıschen nde-
lat- un:! Spruchstrafen PXCOMMUNL- aufgriff, welche die Apos-
catıo ALade und erendae sententiae fin- olische Konstitution Indulgentiarum
det sich CEO nicht, wird aus- doctrina VO Jänner 1967 festgelegt
schliefßlich auf Spruchstrafen |censurae hatte In der vorliegenden Ausgabe
latae sententiae] abgestellt). Die inter- werden jedoch auch ein1ge Sonderrege-
pretatorischen Zweifel betraftfen das ungen 1m Lichte der Jüngeren Ooku-
Wort „abicere“” fortschleudern Ist mente etwa der Verkündigungsbulle
damit, dem Begriffskern entsprechend, des Großen UuUDUaums Incarnatıionis
eın konkreter Akt des Wegwerfens g.. mysteriıum (vgl. Z.UT Ablasstheologie
meıint der können darunter auch all- ort: [1999], 308f) 112eu arge-

stellt Darüber hinaus ordnete INan diegemeıne Handlungen Sinne eines
schwerwiegenden Verächtlichmachens Möglichkeiten der Ablassgewährung
subsumiert werden? In ihrer authen- ach einem systematischen Krıterium,
tischen Auslegung hat sich die PCI wodurch nicht blofß eine
ber den möglichen Wortsinn hinaus lext rzielt wurde, sondern auch die
für eine ergänzende Rechtsfortbildung Bedeutung „frommer Zuneigung
entschieden und dem „abicere“ auch Nächstenliebe“ deutlicher herausge-

stellt werden solltedie Bedeutung eiıner iıchtlichen
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Zur Erläuterung ist anzumerken: Es 
handelt sich um eine authentische 
Auslegung gemäß c. 16 CIC (2. Alter­
native), wodurch im vorliegenden Fall 
ein Gesetz erweitert (beziehungsweise 
ein zweifelhaftes Gesetz erklärt) wird. 
Im Ergebnis bedarf daher diese authen­
tische Auslegung der Promulgation. 
Eine Rückwirkung ist damit nicht ver­
bunden. 
Inhaltlich betrifft diese Auslegung das 
Verständnis von c. 1367 CIC und 1442 
CCEO. Gemäß c. 1367 CIC zieht sich 
jener, der die eucharistischen Gestalten 
wegwirft ("abicitJl

) oder in sakrilegi­
scher Absicht entwendet oder zurück­
behält, die dem Apostolischen Stuhl 
vorbehaltene Exkommunikation als 
Tatstrafe zu. Ein Kleriker als Täter kann 
überdies mit einer weiteren Strafe be­
legt werden, die Entlassung aus dem 
Klerikerstand nicht ausgenommen. Da­
zu korrespondierend normiert c. 1442 
CCEO dasselbe Tatbild - die Tathand­
lungen werden überdies wortgleich 
wiedergegeben -, nur ist dem Sank­
tionssystem des CCEO entsprechend 
die excommunicatio (maior) vorgesehen 
(Die überkommene Differenzierung in 
Tat- und Spruchstrafen - excommuni­
catio latae und ferendae sententiae - fin­
det sich in CCEO nicht, es wird aus­
schließlich auf Spruchstrafen [censurae 
latae sententiae] abgestellt). Die inter­
pretatorischen Zweifel betrafen das 
Wort "abicere" - fortschleudern. Ist 
damit, dem Begriffskern entsprechend, 
ein konkreter Akt des Wegwerfens ge­
meint oder können darunter auch all­
gemeine Handlungen im Sinne eines 
schwerwiegenden Verächtlichmachens 
subsumiert werden? In ihrer authen­
tischen Auslegung hat sich die PCI 
über den möglichen Wortsinn hinaus 
für eine ergänzende Rechtsfortbildung 
entschieden und dem "abicere" auch 
die Bedeutung einer absichtlichen -
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damit ist die subjektive Begehungs­
form ausgesprochen - und schwer­
wiegenden Herabsetzung zugebilligt. 
Danach zieht sich nun die Exkom­
munikation (im CIC als Tatstrafe) zu, 
wer die eucharistischen Gestalten weg­
wirft beziehungsweise absichtlich und 
schwerwiegend verächtlich macht 
("abicit") oder in sakrilegischer Absicht 
entwendet oder zurückbehält ("in 
sacrilegum finem abducit vel retinet"). 

Apostolische Pönitentiarie: 
Neuauflage des Enchiridion 
Indulgentiarum. 
Dekret vom 16. Juli 1999 

Bereits in der vierten Auflage erscheint 
in der Verantwortung des zuständigen 
päpstlichen ,Gnadengerichtshofes', der 
Apostolischen Pönitentiarie, das Enchi­
ridion Indulgentiarum. Normae et conces­
siones, worin sich die grundlegenden 
Bestimmungen über den Ablass befin­
den. Dabei übernahm man im wesent­
lichen die unter Papst Paul VI. erar­
beitete Version vom 29. Juni 1968, die 
seinerzeit jene disziplinarischen Ände­
rungen aufgriff, welche die Apos­
tolische Konstitution Indulgentiarum 
doctrina vom 1. Jänner 1967 festgelegt 
hatte. In der vorliegenden Ausgabe 
werden jedoch auch einige Sonderrege­
lungen im Lichte der jüngeren Doku­
mente - etwa der Verkündigungsbulle 
des Großen Jubiläums Incarnationis 
mysterium (vgl. zur Ablasstheologie 
dort: ThPQ 3[1999], 308f) - neu darge­
stellt. Darüber hinaus ordnete man die 
Möglichkeiten der Ablassgewährung 
nach einem systematischen Kriterium, 
wodurch nicht bloß eine Straffung im 
Text erzielt wurde, sondern auch die 
Bedeutung "frommer Zuneigung zur 
Nächstenliebe" deutlicher herausge­
stellt werden sollte. 
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Insbesondere wurde eiıne vlerte „alige- sıinnung heraus einer ihnen zustehen-
meıliıne Konzession“ ingefügt, die den und erlaubten ac begeben
einem öffentlichen, unter bestimmten Ergänzt der erweitert werden auch
Umständen des täglichen Lebens ab- die bestehenden „anderen Konzess1i0-
gelegten Glaubenszeugnis die Nal nen”,  LL wobei verschiedene Anliegen der
des asses gewährt. Diese ommt Kirche spezie. aufgegriffen werden,
den bisherigen Te1u, wonach jene etwa die Festigung der 1STliıchen
Gläubigen einen Ablass gewinnen kön- Grundlagen der Famiulie, die Ve
CI, (1.) die sich bei der Erfüllung ihrer Beteiligung Bittgebet der Univer-
iıchten beziehungsweise bei der An- sa  TC bei bestimmten Anlässen
ahme der Unannehmlichkeiten des der die Verehrung der eucharistischen
Lebens We auch 11UT muıt einer Gegenwart hris
frommen Anrufung ‚Ott anvertrauen urc das ekre VO: 16 Juli 1999
der (2.) die aus dem Geist des lau- wird der vorliegende lext für authen-
ens und der Barmherzigkeit sich tisch rklärt und dessen Veröffent-
selbst beziehungsweise ihre (Güter den lichung Ta der Autorität des Papstes
Bedürftigen ZUT erfügung stellen der (mit eisung VO Juli anı
(3.) die sich spontan aus einer ußge- ordnet
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Insbesondere wurde eine vierte "allge­
meine Konzession" eingefügt, die 
einem öffentlichen, unter bestimmten 
Umständen des täglichen Lebens ab­
gelegten Glaubenszeugnis die Gnade 
des Ablasses gewährt. Diese kommt zu 
den bisherigen drei hinzu, wonach jene 
Gläubigen einen Ablass gewinnen kön­
nen, (1.) die sich bei der Erfüllung ihrer 
Pflichten beziehungsweise bei der An­
nahme der Unannehmlichkeiten des 
Lebens - wenn auch nur mit einer 
frommen Anrufung - Gott anvertrauen 
oder (2.) die aus dem Geist des Glau­
bens und der Barmherzigkeit sich 
selbst beziehungsweise ihre Güter den 
Bedürftigen zur Verfügung stellen oder 
(3.) die sich spontan aus einer Bußge-
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sinnung heraus einer ihnen zustehen­
den und erlaubten Sache begeben. 
Ergänzt oder erweitert werden auch 
die bestehenden "anderen Konzessio­
nen", wobei verschiedene Anliegen der 
Kirche speziell aufgegriffen werden, 
etwa die Festigung der christlichen 
Grundlagen der Familie, die aktive 
Beteiligung am Bittgebet der Univer­
salkirche bei bestimmten Anlässen 
oder die Verehrung der eucharistischen 
Gegenwart Christi. 
Durch das Dekret vom 16. Juli 1999 
wird der vorliegende Text für authen­
tisch erklärt und dessen Veröffent­
lichung kraft der Autorität des Papstes 
(mit Weisung vom 5. Juli 1999) ange­
ordnet. 


